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146/2015 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az.: 66.3.1/41600-14-600 
 
 
Genehmigungsverfahren nach §§  4/6/10 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
 

Wegfall des Erörterungstermins 
 
Herr Holger Knaup, Elsässer Weg 6a, 33102 Paderborn, hat die Genehmigung gemäß § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windenergieanlage in Bad Wünnenberg (Haaren) beantragt. Nach Fertigstellung des Vorha-
bens soll an dem Standort in Bad Wünnenberg-Haaren, Flur 20, Flurstück 115, eine Wind-
energieanlage vom Typ Enercon E-82 E2 mit 2.300 kW Nennleistung, einer Nabenhöhe von 
108,38 m und einem Rotordurchmesser von 82,00 m betrieben werden. 
 
Das Vorhaben wurde am 24.06.2015 gem. § 10 Abs. 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht. 
Einwendungen, die der Erörterung bedürfen, sind zur Errichtung oder zum Betrieb der Anla-
ge nicht vorgetragen worden. 
 
Damit wird öffentlich bekannt gegeben, dass der für den 24.09.2015 vorgesehene Termin zur 
mündlichen Erörterung der Einwendungen nicht stattfindet. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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147/2015 
 
 
    Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
Az.: 66.3/40701-15-600 
 

Immissionsschutz 
Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG) 
für die wesentliche Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage in 33106 Paderborn 

 
 
 
Die Westfleisch Finanz AG, Brockhoffstr. 11, 48143 Münster, beantragt für den Standort, 
Halberstädter Str. 40, 33106 Paderborn, Gemarkung Paderborn, Flur 50, Flurstücke 179, 
688, 680, 776, 800, 801, die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Imissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die wesentlichen Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage, die eine 
Nebenanlage der genehmigungsbedürftigen Schlachtanlage ist. Die Änderungen der Anla-
ge dienen der Optimierung und der Verringerung der Emissionen. 
 
Die v.g. Schlachtanlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG 
unter der Nr. 7.13.1 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c Satz 1 des UVPG zu prüfen ist, ob das Vorhaben 
nach den in der Anlage 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da das Vorhaben nach überschlägiger Prü-
fung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. 
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Im Auftrag  
 
gez. 
 
Kasmann 
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148/2015 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

E r w e i t e r u n g  
 

für die Sitzung des Kreistages am 07.09.2015, 18:00 Uhr, 
Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10-14, großer Sitzungssaal 

 
(9. Sitzung der Wahlperiode 2014/2020) 

 

A.       Öffentlicher Teil 

 12.1   Antrag der FDP-Kreistagsfraktion  
betr. Senne-Nationalpark im LEP-Entwurf 2015 

16.0303 

   
 12.2   Antrag der CDU Kreistagsfraktion  

betr. Reduzierung der Ausbildungsabbrüche in Vollzeit-
bildungsgängen und in der dualen Ausbildung 

16.0304 

   
13.1.1  Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

betr. Engagement des Kreises bei der Unterbringung 
von Asylbewerbern 

16.0297/1 

   
13.2.1  Anfrage der FBI Freie Wähler Kreistagsfraktion  

betr. Situation und Planungen bei der Gesund-
heitsversorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

16.0300/1 

   
 
 

 


